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Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen 
 

unsere Zeichen 
 

Datum 
26. August 2019 

Anhörung zur Fortschreibung der Gebühren für die Betreuung von Grundschülern 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Gemeinderat hatte beschlossen, die Schülerbetreuungsgebühren grundsätzlich parallel zu den 
Kita-Gebühren anzuheben. Im Kita-Bereich werden die Gebühren jeweils entsprechend den prozen-
tualen Änderungen der Landesrichtsätze angepasst. Am 15.04.2019 wurden die Landesrichtsätze 
veröffentlicht. Sie sehen eine Erhöhung um 3,2 % vor. Folglich sollen die Gebühren für die Schüler-
betreuung zum 1.9.2020 um 3,2 % angehoben werden.  
 

Eine weitere geplante Änderung ist, den Sozialtarif auch für Gebührenschuldner, die Leistungen 
nach SGB II und XII erhalten und deren monatliches Bruttoeinkommen niedriger als durchschnittlich 
3.500 € ist, zu öffnen. Dies bedeutet, dass künftig mehr Familien von der Ermäßigung profitieren 
können. 
 

Nach § 50 Schulgesetz ist in allen wichtigen Angelegenheiten der Schulbeirat zu hören. Die nächste 
Sitzung des Schulbeirates ist jedoch erst für 12. November 2019 vorgesehen. Aus diesem Grund 
wird die geplante Änderung allen Mitgliedern des Schulbeirates zur Kenntnis gegeben. Die Mitglie-
der des Schulbeirates haben damit die Gelegenheit zur geplanten Gebührenfortschreibung und der 
Änderung im Sozialtarif Stellung zu nehmen. Dadurch ist auch die Beteiligung von Schulen und El-
ternvertretern gewährleistet. Sollten Sie eine Stellungnahme abgeben, bitten wir diese  
 

bis 04.10.2019 
 

an uns zu richten.  
 

In der Anlage 1 erhalten Sie den Vorschlag für die Gebührenfortschreibung zum 1.9.2020, in der An-
lage 2 den Satzungsentwurf der Änderungssatzung. Die Vorberatung im Sozial- und Kulturaus-
schuss findet nach der derzeitigen Planung am 17.10.2019 und die Beratung im Gemeinderat am 
24.10.2019 statt. Die Gemeinderäte erhalten zu beiden Sitzungen Ihre rechtzeitig eingegangenen 
Stellungnahmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Ulrich Spangenberg    

http://www.weinstadt.de/

